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Gesetz über die Errichtung des 
Bundesamts für Justiz 

Gesetz über die Errichtung des 
Bundesamts für Justiz 

(BfJG - BfJG) 
vom: 17.12.2006 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 16 G v. 
24.6.2022 I 959 

Änderung durch Art. 3 G v. 
30.9.2025 I Nr. 233 

(BfJG - BfJG) 
vom: 17.12.2006 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 16 G v. 
24.6.2022 I 959 

Änderung durch Art. 3 G v. 
30.9.2025 I Nr. 233 

§ 2 § 2 

Aufgaben des Bundesamts Aufgaben des Bundesamts 

(1) Das Bundesamt nimmt Aufgaben 
des Bundes auf den Gebieten des Regis-
terwesens, des internationalen Rechtsver-
kehrs, der Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten, der allgemeinen 
Justizverwaltung und des Verbraucher-
schutzes wahr, die ihm durch dieses Ge-
setz oder andere Bundesgesetze oder auf 
Grund dieser Gesetze zugewiesen werden. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Bundesamt unterstützt das 
Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz bei der  

(2) Das Bundesamt unterstützt das 
Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz bei der  

1. Durchführung der Verkündungen und 
Bekanntmachungen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Durchführung der automatisierten Nor-
mendokumentation, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. europäischen und internationalen 
rechtlichen Zusammenarbeit, insbe-
sondere 

3. europäischen und internationalen 
rechtlichen Zusammenarbeit, insbe-
sondere 

a) auf dem Gebiet der Rechtshilfe in 
Zivilsachen, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) auf dem Gebiet der Auslieferung, 
der Vollstreckungshilfe und sonsti-
gen Rechtshilfe in Strafsachen, 

b) u n v e r ä n d e r t  
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c) im Rahmen der Aufgaben als nati-
onale Kontaktstelle im Bereich der 
internationalen Rechtshilfe in 
Strafsachen, insbesondere als 
eine der nationalen Kontaktstellen 
des Europäischen Justiziellen Net-
zes, 

c) u n v e r ä n d e r t  

d) als Vermögensabschöpfungs-
stelle; § 9 Absatz 6 des Bundeskri-
minalamtgesetzes gilt entspre-
chend, 

d) auf dem Gebiet der Vermögens-
abschöpfung; § 9 Absatz 6 des 
Bundeskriminalamtgesetzes gilt 
entsprechend, 

e) in Fragen der Vereinfachung des 
internationalen Rechtsverkehrs, 

e) u n v e r ä n d e r t  

4. Durchführung der Justizforschung, der 
kriminologischen Forschung und auf 
dem Gebiet der Kriminalprävention, 

4. u n v e r ä n d e r t  

5. Wahrnehmung der Aufgaben des Ver-
braucherschutzes, insbesondere bei 
der Verbraucherrechtsdurchsetzung. 

5. u n v e r ä n d e r t  

(3) Das Bundesamt erledigt weitere 
Aufgaben des Bundes, die mit den in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Gebieten zu-
sammenhängen und mit deren Durchfüh-
rung es vom Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz oder mit dessen 
Zustimmung von der fachlich zuständigen 
Bundesbehörde beauftragt wird. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Erfolgt die Aufgabenwahrnehmung 
nach den Absätzen 1 bis 3 mit elektroni-
scher Unterstützung, gelten die §§ 4 bis 7, 
soweit nicht Rechtsvorschriften des Bundes 
inhaltsgleiche oder entgegenstehende 
Bestimmungen enthalten. 

(4) u n v e r ä n d e r t  
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Gesetz über das Bundeskrimi-
nalamt und die Zusammenar-
beit des Bundes und der Län-

der in kriminalpolizeilichen An-
gelegenheiten 

Gesetz über das Bundeskrimi-
nalamt und die Zusammenar-
beit des Bundes und der Län-

der in kriminalpolizeilichen An-
gelegenheiten 

(Bundeskriminalamtgesetz - 
BKAG) 

vom: 1.6.2017 - Zuletzt geändert 
durch Art. 1 G v. 17.7.2025 I Nr. 

172 

(Bundeskriminalamtgesetz - 
BKAG) 

vom: 1.6.2017 - Zuletzt geändert 
durch Art. 1 G v. 17.7.2025 I Nr. 

172 

§ 3 § 3 

Internationale Zusammenarbeit Internationale Zusammenarbeit 

(1) Das Bundeskriminalamt ist Natio-
nales Zentralbüro der Bundesrepublik 
Deutschland für die Internationale Kriminal-
polizeiliche Organisation und nationale 
Stelle für Europol nach § 1 des Europol-
Gesetzes. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Das Bundeskriminalamt ist  (2) u n v e r ä n d e r t  

1. die zentrale nationale Stelle für den In-
formationsaustausch nach Artikel 39 
Absatz 3 und Artikel 46 Absatz 2 des 
Schengener Durchführungsüberein-
kommens (BGBl. 2000 II S. 1106), 

 

2. die zentrale nationale Stelle für den 
Betrieb des nationalen Teils des 
Schengener Informationssystems  
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a) nach Artikel 7 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2018/1862 des Eu-
ropäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. November 2018 
über die Einrichtung, den Betrieb 
und die Nutzung des Schengener 
Informationssystems (SIS) im Be-
reich der polizeilichen Zusammen-
arbeit und der justiziellen Zusam-
menarbeit in Strafsachen, zur Än-
derung und Aufhebung des Be-
schlusses 2007/533/JI des Rates 
und zur Aufhebung der Verord-
nung (EG) Nr. 1986/2006 des Eu-
ropäischen Parlaments und des 
Rates und des Beschlusses 
2010/261/EU der Kommission 
(ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 56) 
sowie 

 

b) nach Artikel 7 Absatz 1 der Ver-
ordnung (EU) 2018/1861 des Eu-
ropäischen Parlaments und des 
Rates vom 28. November 2018 
über die Einrichtung, den Betrieb 
und die Nutzung des Schengener 
Informationssystems (SIS) im Be-
reich der Grenzkontrollen, zur Än-
derung des Übereinkommens zur 
Durchführung des Übereinkom-
mens von Schengen und zur Än-
derung und Aufhebung der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1987/2006 
(ABl. L 312 vom 7.12.2018, S. 14) 
und 

 

3. das SIRENE-Büro   

a) nach Artikel 7 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2018/1862 sowie 

 

b) nach Artikel 7 Absatz 2 der Ver-
ordnung (EU) 2018/1861. 
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(2a) Das Bundeskriminalamt ist 
Vermögensabschöpfungsstelle nach Arti-
kel 1 des Beschlusses 2007/845/JI des Ra-
tes vom 6. Dezember 2007 über die Zu-
sammenarbeit zwischen den Vermögens-
abschöpfungsstellen der Mitgliedstaaten 
auf dem Gebiet des Aufspürens und der Er-
mittlung von Erträgen aus Straftaten oder 
anderen Vermögensgegenständen im Zu-
sammenhang mit Straftaten (ABl. L 332 
vom 18.12.2007, S. 103). Das Bundeskri-
minalamt nimmt im Rahmen der bestehen-
den Zuständigkeiten seine Aufgaben auch 
als benannte Behörde nach Artikel 3 Ab-
satz 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2019/1153 
des Europäischen Parlaments und des Ra-
tes vom 20. Juni 2019 zur Festlegung von 
Vorschriften zur Erleichterung der Nutzung 
von Finanz- und sonstigen Informationen 
für die Verhütung, Aufdeckung, Untersu-
chung oder Verfolgung bestimmter Strafta-
ten und zur Aufhebung des Beschlusses 
2000/642/JI des Rates (ABl. L 186 vom 
11.7.2019, S. 122) wahr. 

(2a) Das Bundeskriminalamt ist 
Vermögensabschöpfungsstelle nach Arti-
kel 5 der Richtlinie (EU) 2024/1260 in der 
Fassung vom 24. April 2024. Das Bun-
deskriminalamt nimmt im Rahmen der be-
stehenden Zuständigkeiten seine Aufgaben 
auch als benannte Behörde nach Artikel 3 
Absatz 1 und 2 der Richtlinie (EU) 
2019/1153 in der Fassung vom 31. Mai 
2024 wahr. 

(3) Der zur Verhütung oder Verfol-
gung von Straftaten erforderliche Dienst-
verkehr der Polizeien des Bundes und der 
Länder mit den Polizei- und Justizbehörden 
sowie sonstigen insoweit zuständigen öf-
fentlichen Stellen anderer Staaten und mit 
für die Verhütung oder Verfolgung von 
Straftaten zuständigen zwischen- und über-
staatlichen Stellen obliegt dem Bundeskri-
minalamt. Unberührt hiervon bleiben  

(3) u n v e r ä n d e r t  

1. besondere bundesgesetzliche Vor-
schriften, insbesondere die Vorschrif-
ten über die internationale Rechtshilfe 
in Strafsachen, 

 

2. die internationale Zusammenarbeit der 
Zollbehörden, 

 

3. Vereinbarungen der zuständigen 
obersten Landesbehörden mit den zu-
ständigen ausländischen Stellen im 
Rahmen der vom Bund abgeschlosse-
nen völkerrechtlichen Abkommen so-
wie 
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4. abweichende Regelungen durch Ver-
einbarungen des Bundeskriminalamtes 
mit den zuständigen Bundes- oder 
Landesbehörden, welche der Zustim-
mung der jeweils zuständigen obersten 
Bundes- oder Landesbehörden bedür-
fen. 

 

Die abweichenden Vereinbarungen nach 
Satz 2 Nummer 4 sollen vorsehen, dass 
das Bundeskriminalamt von dem Dienstver-
kehr automatisiert unterrichtet wird. 

 

(4) Absatz 3 Satz 1 gilt nicht für den 
Dienstverkehr mit den zuständigen Behör-
den der Nachbarstaaten und der Mitglied-
staaten der Europäischen Union, soweit 
dieser sich auf Kriminalität von regionaler 
Bedeutung im Grenzgebiet bezieht oder so-
weit Gefahr im Verzug ist. Die übermitteln-
den Polizeien unterrichten das Bundeskri-
minalamt unverzüglich über den Dienstver-
kehr nach Satz 1. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Bei regional abgrenzbaren Fallge-
staltungen können die Polizeien des Bun-
des und der Länder zur Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben abweichend von Absatz 3 
Satz 1 im Einvernehmen mit dem Bundes-
kriminalamt den erforderlichen Dienstver-
kehr mit den zuständigen Behörden ande-
rer Staaten und für die Verhütung oder Ver-
folgung von Straftaten zuständigen zwi-
schen- und überstaatlichen Stellen führen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

§ 81 § 81 

Protokollierung Protokollierung 

(1) Die Protokollierung nach § 76 des 
Bundesdatenschutzgesetzes erfolgt zu Ver-
arbeitungsvorgängen im Informationssys-
tem ergänzend zu den dort genannten An-
forderungen in einer Weise, dass die Proto-
kolle  

(1) u n v e r ä n d e r t  
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1. der oder dem Datenschutzbeauftragten 
des Bundeskriminalamtes und der oder 
dem Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit 
in elektronisch auswertbarer Form für 
die Überprüfung der Rechtmäßigkeit 
der Datenverarbeitung zur Verfügung 
stehen und 

 

2. eine Überprüfung ermöglichen, dass 
Zugriffe auf personenbezogene Daten 
im Informationssystem innerhalb der 
Zugriffsberechtigungen nach § 15 Ab-
satz 1 und 2 erfolgen. 

 

(2) Absatz 1 gilt für Zugriffe der Teil-
nehmer am polizeilichen Informationsver-
bund entsprechend. Das Bundeskriminal-
amt hat insbesondere den Zeitpunkt, die 
Angaben, die die Feststellung der aufgeru-
fenen Datensätze ermöglichen, sowie die 
für den Zugriff verantwortliche Dienststelle 
zu protokollieren. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die nach § 76 des Bundesdaten-
schutzgesetzes und unter Beachtung der 
Absätze 1 und 2 generierten Protokolldaten 
sind nach zwölf Monaten zu löschen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Bei eingehenden Ersuchen um Fi-
nanzinformationen oder Finanzanalysen 
nach Artikel 2 Nummer 5 und 11 der Richt-
linie (EU) 2019/1153 werden protokolliert: 

(4) Bei eingehenden Ersuchen um Fi-
nanzinformationen oder Finanzanalysen 
nach Artikel 2 Nummer 5 und 11 der Richt-
linie (EU) 2019/1153 in der Fassung vom 
31. Mai 2024 werden protokolliert: 

1. Der Name und die Kontaktdaten der 
Organisation und des Mitarbeiters, der 
die Informationen anfordert, sowie 
nach Möglichkeit des Empfängers der 
Ergebnisse der Abfrage oder Suche, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. die Bezugnahme auf den nationalen 
Fall der ersuchenden zentralen Melde-
stelle, hinsichtlich dessen die Informati-
onen angefordert werden, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. der Gegenstand der Ersuchen und 3. u n v e r ä n d e r t  

4. alle Maßnahmen, die getroffen wurden, 
um diesen Ersuchen nachzukommen. 

4. u n v e r ä n d e r t  
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Abweichend von Absatz 3 sind die Proto-
kolldaten nach fünf Jahren zu löschen. Sie 
dürfen ausschließlich zur Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten verwendet werden 
und sind der oder dem Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informations-
freiheit auf Anforderung zur Verfügung zu 
stellen. Außerdem erhebt das Bundeskrimi-
nalamt die Dauer der Bearbeitung von Er-
suchen im Sinne des Satzes 1 und übermit-
telt sie auf Anforderung an das Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat. 

Abweichend von Absatz 3 sind die Proto-
kolldaten nach fünf Jahren zu löschen. Sie 
dürfen ausschließlich zur Überprüfung der 
Rechtmäßigkeit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten verwendet werden 
und sind der oder dem Bundesbeauftragten 
für den Datenschutz und die Informations-
freiheit auf Anforderung zur Verfügung zu 
stellen. Außerdem erhebt das Bundeskrimi-
nalamt die Dauer der Bearbeitung von Er-
suchen im Sinne des Satzes 1 und übermit-
telt sie auf Anforderung an das Bundesmi-
nisterium des Innern, für Bau und Heimat. 

Gerichtsverfassungsgesetz Gerichtsverfassungsgesetz 

( - GVG) 
Fassung der Bekanntmachung 
vom: 9.5.1975 - zuletzt geändert 
durch Art. 14 G v. 27.12.2024 I 

Nr. 438 

( - GVG) 
Fassung der Bekanntmachung 
vom: 9.5.1975 - zuletzt geändert 
durch Art. 14 G v. 27.12.2024 I 

Nr. 438 

§ 142b § 142b 

Europäische Staatsanwaltschaft u n v e r ä n d e r t  

 

§ 142c 

 Vermögensabschöpfung und Vermö-
gensverwaltung 

 Die Staatsanwaltschaften der Län-
der nehmen die Aufgaben der folgenden 
Stellen wahr: 

 1. der Vermögensabschöpfungsstellen 
nach Artikel 5 der Richtlinie (EU) 
2024/1260 in der Fassung vom 
24. April 2024 und 
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 2. der Vermögensverwaltungsstellen 
nach Artikel 22 Absatz 2 Buchstabe a 
zweite Alternative, Buchstabe b 
und c der Richtlinie (EU) 2024/1260 
in der Fassung vom 24. April 2024. 

§ 143 § 143 

(1) Die örtliche Zuständigkeit der 
Staatsanwaltschaft bestimmt sich nach der 
örtlichen Zuständigkeit des Gerichts, bei 
dem die Staatsanwaltschaft besteht. Fehlt 
es im Geltungsbereich dieses Gesetzes an 
einem zuständigen Gericht oder ist dieses 
nicht ermittelt, ist die zuerst mit der Sache 
befasste Staatsanwaltschaft zuständig. 
Ergibt sich in den Fällen des Satzes 2 die 
Zuständigkeit eines Gerichts, ist das Ver-
fahren an die nach Satz 1 zuständige 
Staatsanwaltschaft abzugeben, sobald alle 
notwendigen verfahrenssichernden Maß-
nahmen ergriffen worden sind und der Ver-
fahrensstand eine geordnete Abgabe zu-
lässt. Satz 3 gilt entsprechend, wenn die 
Zuständigkeit einer Staatsanwaltschaft ent-
fallen ist und eine andere Staatsanwalt-
schaft zuständig geworden ist. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ein unzuständiger Beamter der 
Staatsanwaltschaft hat sich den innerhalb 
seines Bezirks vorzunehmenden Amts-
handlungen zu unterziehen, bei denen Ge-
fahr im Verzug ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t  

(3) Können die Staatsanwaltschaften 
verschiedener Länder sich nicht darüber ei-
nigen, welche von ihnen die Verfolgung zu 
übernehmen hat, so entscheidet der Gene-
ralbundesanwalt. Er entscheidet auf Antrag 
einer Staatsanwaltschaft auch, wenn die 
Staatsanwaltschaften verschiedener Län-
der sich nicht über die Verbindung zusam-
menhängender Strafsachen einigen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  
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(4) Den Beamten einer Staatsanwalt-
schaft kann für die Bezirke mehrerer Land- 
oder Oberlandesgerichte die Zuständigkeit 
für die Verfolgung bestimmter Arten von 
Strafsachen, die Strafvollstreckung in die-
sen Sachen sowie die Bearbeitung von 
Rechtshilfeersuchen von Stellen außerhalb 
des räumlichen Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes zugewiesen werden, sofern dies 
für eine sachdienliche Förderung oder 
schnellere Erledigung der Verfahren 
zweckmäßig ist; in diesen Fällen erstreckt 
sich die örtliche Zuständigkeit der Beamten 
der Staatsanwaltschaft in den ihnen zuge-
wiesenen Sachen auf alle Gerichte der Be-
zirke, für die ihnen diese Sachen zugewie-
sen sind. 

(4) Den Beamten einer Staatsanwalt-
schaft kann für die Bezirke mehrerer Land- 
oder Oberlandesgerichte die Zuständigkeit 
für die Verfolgung bestimmter Arten von 
Strafsachen, die Strafvollstreckung in die-
sen Sachen, die Aufgaben der Vermö-
gensabschöpfungsstellen nach § 142c 
Nummer 1 sowie die Bearbeitung von 
Rechtshilfeersuchen von Stellen außerhalb 
des räumlichen Geltungsbereichs dieses 
Gesetzes zugewiesen werden, sofern dies 
für eine sachdienliche Förderung oder 
schnellere Erledigung der Verfahren 
zweckmäßig ist; in diesen Fällen erstreckt 
sich die örtliche Zuständigkeit der Beamten 
der Staatsanwaltschaft in den ihnen zuge-
wiesenen Sachen auf alle Gerichte der Be-
zirke, für die ihnen diese Sachen zugewie-
sen sind. Die Länder weisen die Zustän-
digkeit für die Aufgaben der Vermögens-
verwaltungsstellen nach § 142c Num-
mer 2 den Beamten einer Staatsanwalt-
schaft zu. 

(5) Die Landesregierungen werden er-
mächtigt, durch Rechtsverordnung einer 
Staatsanwaltschaft für die Bezirke mehre-
rer Land- oder Oberlandesgerichte die Zu-
ständigkeit für die Strafvollstreckung und 
die Vollstreckung von Maßregeln der Bes-
serung und Sicherung ganz oder teilweise 
zuzuweisen, sofern dies für eine sachdienli-
che Förderung oder schnellere Erledigung 
der Vollstreckungsverfahren zweckmäßig 
ist. Die Landesregierungen können die Er-
mächtigung durch Rechtsverordnung den 
Landesjustizverwaltungen übertragen. 

(5) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Abweichend von Absatz 1 Satz 1 
sind die in der Bundesrepublik Deutschland 
als Delegierte Europäische Staatsanwälte 
gemäß der Verordnung (EU) 2017/1939 er-
nannten Staatsanwälte unabhängig von ih-
rem Dienstsitz für alle Strafsachen im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes zuständig, 
mit denen sie nach Maßgabe der Verord-
nung (EU) 2017/1939 befasst sind. Satz 1 
gilt entsprechend für den deutschen Euro-
päischen Staatsanwalt, der gemäß Artikel 
28 Absatz 4 der Verordnung (EU) 
2017/1939 tätig wird. 

(6) u n v e r ä n d e r t  

Strafprozeßordnung Strafprozeßordnung 

( - StPO) 
Fassung der Bekanntmachung 
vom: 7.4.1987 - zuletzt geändert 
durch Art. 2 G v. 17.7.2025 I Nr. 

163 

( - StPO) 
Fassung der Bekanntmachung 
vom: 7.4.1987 - zuletzt geändert 
durch Art. 2 G v. 17.7.2025 I Nr. 

163 

§ 111p § 111p 

Notveräußerung Notveräußerung 

(1) Ein Gegenstand, der nach § 111c 
beschlagnahmt oder nach § 111f gepfändet 
worden ist, kann veräußert werden, wenn 
sein Verderb oder ein erheblicher Wertver-
lust droht oder seine Aufbewahrung, Pflege 
oder Erhaltung mit erheblichen Kosten oder 
Schwierigkeiten verbunden ist (Notveräu-
ßerung). Der Erlös tritt an die Stelle des 
veräußerten Gegenstandes. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Die Notveräußerung wird durch 
die Staatsanwaltschaft angeordnet. Ihren 
Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichts-
verfassungsgesetzes) steht diese Befugnis 
zu, wenn der Gegenstand zu verderben 
droht, bevor die Entscheidung der Staats-
anwaltschaft herbeigeführt werden kann. 

(2) Die Notveräußerung wird von 
Amts wegen oder auf Antrag des Be-
troffenen durch die Staatsanwaltschaft an-
geordnet. Ihren Ermittlungspersonen (§ 152 
des Gerichtsverfassungsgesetzes) steht 
diese Befugnis zu, wenn der Gegenstand 
zu verderben droht, bevor die Entschei-
dung der Staatsanwaltschaft herbeigeführt 
werden kann. 
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(3) Die von der Beschlagnahme oder 
Pfändung Betroffenen sollen vor der Anord-
nung gehört werden. Die Anordnung sowie 
Zeit und Ort der Veräußerung sind ihnen, 
soweit dies ausführbar erscheint, mitzutei-
len. 

(3) Die von der Beschlagnahme oder 
Pfändung Betroffenen sollen vor der Anord-
nung gehört werden, es sei denn, sie ha-
ben die Notveräußerung beantragt. Die 
Anordnung sowie Zeit und Ort der Veräu-
ßerung sind ihnen, soweit dies ausführbar 
erscheint, mitzuteilen. 

(4) Die Durchführung der Notveräuße-
rung obliegt der Staatsanwaltschaft. Die 
Staatsanwaltschaft kann damit auch ihre 
Ermittlungspersonen (§ 152 des Gerichts-
verfassungsgesetzes) beauftragen. Für die 
Notveräußerung gelten im Übrigen die Vor-
schriften der Zivilprozessordnung über die 
Verwertung von Gegenständen sinngemäß. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Gegen die Notveräußerung und 
ihre Durchführung kann der Betroffene die 
Entscheidung des nach § 162 zuständigen 
Gerichts beantragen. Das Gericht, in drin-
genden Fällen der Vorsitzende, kann die 
Aussetzung der Veräußerung anordnen. 

(5) Gegen die Notveräußerung und 
ihre Durchführung sowie gegen die Ab-
lehnung des Antrags auf Notveräuße-
rung kann der Betroffene die Entscheidung 
des nach § 162 zuständigen Gerichts bean-
tragen. Das Gericht, in dringenden Fällen 
der Vorsitzende, kann die Aussetzung der 
Veräußerung anordnen. 

Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen 

Gesetz über die internationale 
Rechtshilfe in Strafsachen 

( - IRG) 
Fassung der Bekanntmachung 
vom: 27.6.1994 - zuletzt geän-

dert durch Art. 21 G v. 
12.7.2024 I Nr. 234 

( - IRG) 
Fassung der Bekanntmachung 
vom: 27.6.1994 - zuletzt geän-

dert durch Art. 21 G v. 
12.7.2024 I Nr. 234 

Inhaltsübersicht Inhaltsübersicht 

Erster Teil Anwendungsbereich u n v e r ä n d e r t  

Zweiter Teil Auslieferung an das Ausland u n v e r ä n d e r t  
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Dritter Teil Durchlieferung u n v e r ä n d e r t  

Vierter Teil Rechtshilfe durch Vollstreckung 

ausländischer Erkenntnisse 

u n v e r ä n d e r t  

Fünfter Teil Sonstige Rechtshilfe u n v e r ä n d e r t  

Sechster Teil Ausgehende Ersuchen u n v e r ä n d e r t  

Siebenter Teil Gemeinsame Vorschriften 

Abschnitt 1 Allgemeine Regelungen 

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 2 Schutz personenbezogener Da-

ten im Rechtshilfeverkehr 

u n v e r ä n d e r t  

Achter Teil Auslieferungs- und Durchliefe-

rungsverkehr mit Mitgliedstaaten der Euro-

päischen Union 

Abschnitt 1 Allgemeine Regelungen 

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 2 Auslieferung an einen Mitglied-

staat der Europäischen Union 

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 3 Durchlieferung an einen Mit-

gliedstaat der Europäischen Union 

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 4 Ausgehende Ersuchen um Aus-

lieferung an einen Mitgliedstaat der Euro-

päischen Union 

u n v e r ä n d e r t  
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Neunter Teil Vollstreckungshilfeverkehr mit 

den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union 

Abschnitt 1 Freiheitsentziehende Sanktio-

nen 

Unterabschnitt 1 Vollstreckung ausländi-

scher Erkenntnisse in der Bundesrepublik 

Deutschland 

u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 2 Vollstreckung deutscher 

Erkenntnisse in einemanderen Mitglied-

staat der Europäischen Union  

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 2 Geldsanktionen 

Unterabschnitt 1 Allgemeine Regelungen 

u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 2 Eingehende Ersuchen u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 3 Ausgehende Ersuchen  u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 3 Einziehung u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 4 Bewährungsmaßnahmen und 

alternative Sanktionen 

Unterabschnitt 1 Überwachung von auslän-

dischen Bewährungsmaßnahmen und al-

ternativen Sanktionen in der Bundesrepub-

lik Deutschland 

u n v e r ä n d e r t  

Unterabschnitt 2 Überwachung von deut-

schen Bewährungsmaßnahmen in einem 

anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union 

u n v e r ä n d e r t  
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Abschnitt 5 Überwachung von Maßnahmen 

zur Vermeidung von Untersuchungshaft 

u n v e r ä n d e r t  

Zehnter Teil Sonstiger Rechtshilfeverkehr 

mit den Mitgliedstaaten der Europäischen 

Union 

Abschnitt 1 Allgemeine Regelungen 

u n v e r ä n d e r t  

Abschnitt 2 Europäische Ermittlungsanord-

nung 

u n v e r ä n d e r t  

 
Abschnitt 3 

Zusammenarbeit nach Maßgabe der 

Richtlinie (EU) 2024/1260 

 
Unterabschnitt 1  

Eingehende Ersuchen 

 § 91k Übermittlung von Informationen auf Ersuchen an 
Vermögensabschöpfungsstellen anderer Mitgliedstaa-
ten 

 § 91l Inhalt des Ersuchens 

 § 91m Zwingende Ablehnungsgründe 

 § 91n Fakultative Ablehnungsgründe 

 § 91o Fristen 

 § 91p Informationsübermittlung ohne Ersuchen 

 § 91q Verwendung der Informationen in einem Ge-
richtsverfahren 

 § 91r Sicherstellung von Vermögenswerten 

 
Unterabschnitt 2  

Ausgehende Ersuchen 
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 § 91s Ausgehende Ersuchen um Übermittlung von In-
formationen an Vermögensabschöpfungsstellen ande-
rer Mitgliedstaaten 

 § 91t Verwendung von nach der Richtlinie (EU) 
2024/1260 übermittelten Informationen 

 
Unterabschnitt 3  

Kommunikation mit den Vermögensver-

waltungsstellen 

 § 91u Kommunikation mit den Vermögensverwaltungs-
stellen 

Abschnitt 3 Besondere Formen der Rechts-

hilfe 

Abschnitt 4 Besondere Formen der Rechts-

hilfe 

Elfter Teil Durchführungsvorschriften zur 

Verordnung (EU) 2018/1805 des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 

14. November 2018 über die gegenseitige 

Anerkennung von Sicherstellungs- und Ein-

ziehungsentscheidungen 

u n v e r ä n d e r t  

Zwölfter Teil Schutz personenbezogener 

Daten im Rechtshilfeverkehr innerhalb der 

Europäischen Union und mit den Schen-

gen-assoziierten Staaten 

u n v e r ä n d e r t  

Dreizehnter Teil Auslieferungs- und Durch-

lieferungsverkehr mit der Republik Island 

und dem Königreich Norwegen 

u n v e r ä n d e r t  

Vierzehnter Teil Schlussvorschriften u n v e r ä n d e r t  
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§ 91j § 91j 

Ausgehende Ersuchen u n v e r ä n d e r t  

 

A b s c h n i t t  3  

 Z u s a m m e n a r b e i t  n a c h  
M a ß g a b e  d e r  R i c h t l i n i e  

( E U )  2 0 2 4 / 1 2 6 0  

 

Unterabschnitt 1 

 Eingehende Ersuchen 

 

§ 91k 

 Übermittlung von Informationen auf Er-
suchen an Vermögensabschöpfungs-

stellen anderer Mitgliedstaaten 

 (1) Auf Ersuchen einer Vermögens-
abschöpfungsstelle eines Mitgliedstaa-
tes, das nach Maßgabe der Richtlinie 
(EU) 2024/1260 in der Fassung vom 
24. April 2024 gestellt worden ist, kann 
eine deutsche Vermögensabschöp-
fungsstelle ihr zugängliche Informatio-
nen einschließlich personenbezogener 
Daten zum Zweck des Aufspürens und 
der Ermittlung von Vermögenswerten 
übermitteln. 

 (2) Eine Information ist der deut-
schen Vermögensabschöpfungsstelle 
zugänglich gemäß Absatz 1, wenn die 
deutsche Vermögensabschöpfungs-
stelle nach Maßgabe von Bundes- und 
Landesrecht 
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 1. zur Information umgehenden und di-
rekten Zugang gemäß Artikel 6 Ab-
satz 2 oder 3 der Richtlinie (EU) 
2024/1260 in der Fassung vom 
24. April 2024 hat oder 

 2. die Information von anderen Behör-
den des Bundes oder der Länder 
einholen kann. 

 (3) Vermögenswerte gemäß Ab-
satz 1 sind Erträge, Vermögensgegen-
stände und Tatwerkzeuge gemäß Arti-
kel 3 Nummer 1, 2 und 3 der Richtlinie 
(EU) 2024/1260 in der Fassung vom 
24. April 2024, die Gegenstand einer Si-
cherstellungsentscheidung oder Einzie-
hungsentscheidung einer zuständigen 
Behörde in einem anderen Mitgliedstaat 
sind oder werden könnten. 

 

§ 91l 

 Inhalt des Ersuchens 

 Ein Ersuchen nach § 91k Absatz 1 
soll Angaben zu Folgendem enthalten: 

 1. zum Gegenstand des Ersuchens; 

 2. zu den Gründen für das Ersuchen, 
einschließlich der Relevanz der er-
betenen Informationen für das Auf-
spüren und die Ermittlung von ein-
schlägigen Vermögensgegenstän-
den; 

 3. zur Art des Verfahrens; 

 4. zur Art der Straftat, die dem Ersu-
chen zugrunde liegt; 

 5. zur Verbindung zwischen dem Ver-
fahren und der Bundesrepublik 
Deutschland; 

 6. zu den von dem Ersuchen betroffe-
nen oder den zu ermittelnden Ver-
mögenswerten; 
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 7. sofern zur Identifizierung mutmaß-
lich beteiligter natürlicher oder juris-
tischer Personen erforderlich und 
soweit verfügbar: Angaben zu jegli-
chen Identitätsdokumenten, insbe-
sondere Name, Staatsangehörigkeit, 
Wohnort, nationale Identifikations-
nummern oder Sozialversicherungs-
nummern, Anschriften, Geburtsda-
tum und -ort, Meldedaten, Land der 
Niederlassung und Angaben über 
Anteilseigner, Firmensitze und ge-
gebenenfalls Tochtergesellschaften; 

 8. zu den Gründen für die Dringlichkeit 
des Ersuchens, soweit erforderlich. 

 

§ 91m 

 Zwingende Ablehnungsgründe 

 (1) Die Übermittlung von Informati-
onen einschließlich personenbezogener 
Daten nach § 91k Absatz 1 ist abzu-
lehnen, wenn 

 1. es sich bei den angeforderten Infor-
mationen um andere personenbezo-
gene Daten handelt als jene, die in 
Anhang II Buchstabe B Absatz 2 der 
Verordnung (EU) 2016/794 in der 
Fassung vom 8. Juni 2022 aufge-
führt sind, 

 2. es sich bei den angeforderten Infor-
mationen um Informationen für die 
forensische Identifizierung im Sinne 
des Anhangs II Buchstabe B Ab-
satz 2 Buchstabe c Ziffer v der Ver-
ordnung (EU) 2016/794 in der Fas-
sung vom 8. Juni 2022 handelt, 

 3. die angeforderten Informationen 
nicht gemäß § 91k Absatz 1 und 2 
zugänglich sind oder 
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 4. dem Ersuchen ausschließlich eine 
Tat zugrunde liegt, die nach deut-
schem Recht nicht als Straftat im 
Höchstmaß mit einer Freiheitsstrafe 
von mindestens einem Jahr bedroht 
ist. 

 (2) Vor Ablehnung eines Ersuchens 
kann die deutsche Vermögensabschöp-
fungsstelle die ersuchende Vermögens-
abschöpfungsstelle konsultieren. 

 (3) Die Gründe für die Ablehnung 
eines Ersuchens teilt die deutsche Ver-
mögensabschöpfungsstelle der ersu-
chenden Vermögensabschöpfungsstelle 
mit. 

 

§ 91n 

 Fakultative Ablehnungsgründe 

 (1) Die Übermittlung von Informati-
onen einschließlich personenbezogener 
Daten nach § 91k Absatz 1 kann abge-
lehnt werden, soweit konkrete Anhalts-
punkte für die Annahme vorliegen, dass 
die Übermittlung der Informationen 

 1. wesentliche Sicherheitsinteressen 
des Bundes oder der Länder beein-
trächtigen würde, 

 2. den Erfolg laufender Ermittlungen 
oder eines polizeilichen Erkenntnis-
gewinnungsverfahrens gefährden 
würde, 

 3. eine unmittelbare Gefahr für das Le-
ben oder die körperliche Unver-
sehrtheit einer Person darstellen 
würde oder 

 4. eindeutig in einem Missverhältnis zu 
den Zwecken, für die sie erbeten 
wurde, stehen würde oder für diese 
Zwecke irrelevant ist. 
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 (2) Die Übermittlung von Informati-
onen einschließlich personenbezogener 
Daten gemäß § 91k Absatz 1 kann ferner 
abgelehnt werden, soweit das Ersuchen 
nicht den Anforderungen des § 91l ent-
spricht. 

 (3) Vor Ablehnung eines Ersuchens 
konsultiert die deutsche Vermögensab-
schöpfungsstelle die ersuchende Ver-
mögensabschöpfungsstelle. 

 (4) § 91m Absatz 3 gilt entspre-
chend. 

 

§ 91o 

 Fristen 

 (1) Die deutschen Vermögensab-
schöpfungsstellen beantworten Ersu-
chen gemäß § 91k Absatz 1 unverzüg-
lich, in jedem Fall aber innerhalb der fol-
genden Fristen: 

 1. sieben Kalendertage bei allen nicht 
dringenden Ersuchen; 

 2. acht Stunden bei dringenden Ersu-
chen um Informationen gemäß § 91k 
Absatz 2 Nummer 1; 

 3. drei Kalendertage bei dringenden 
Ersuchen um Informationen gemäß 
§ 91k Absatz 2 Nummer 2. 

 (2) Die deutschen Vermögensab-
schöpfungsstellen können die Übermitt-
lung von Informationen gemäß § 91k Ab-
satz 1 aufschieben, wenn innerhalb der 
in Absatz 1 genannten Fristen 

 1. die Erledigung des Ersuchens nach 
Absatz 1 Nummer 1 oder 3 einen un-
verhältnismäßigen Aufwand für die 
deutsche Vermögensabschöpfungs-
stelle darstellt oder 
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 2. die nach Absatz 1 Nummer 2 erbete-
nen Informationen nicht unmittelbar 
zur Verfügung stehen. 

 Die deutschen Vermögensabschöp-
fungsstellen unterrichten die ersu-
chende Vermögensabschöpfungsstelle 
unverzüglich über eine Aufschiebung 
und übermitteln die erbetenen Informati-
onen so bald wie möglich, spätestens 
innerhalb von sieben Tagen nach Ablauf 
der ursprünglichen Frist nach Absatz 1 
Nummer 1 oder innerhalb von drei Ta-
gen nach Ablauf der ursprünglichen 
Frist nach Absatz 1 Nummer 2 und 3. 

 (3) Die in Absatz 1 genannten Fris-
ten beginnen mit Eingang des Ersu-
chens bei der deutschen Vermögensab-
schöpfungsstelle. 

 

§ 91p 

 Informationsübermittlung ohne Ersu-
chen 

 (1) Nach Maßgabe der Richtlinie 
(EU) 2024/1260 in der Fassung vom 
24. April 2024 darf eine deutsche Vermö-
gensabschöpfungsstelle ohne Ersuchen 
die ihr vorliegenden Informationen ein-
schließlich personenbezogener Daten 
über Vermögenswerte gemäß § 91k Ab-
satz 1 und 3 an die Vermögensabschöp-
fungsstelle eines anderen Mitgliedstaa-
tes gemäß Artikel 5 der Richtlinie (EU) 
2024/1260 in der Fassung vom 24. April 
2024 übermitteln, soweit der deutschen 
Vermögensabschöpfungsstelle objek-
tive Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
diese Informationen für die Wahrneh-
mung der Aufgaben der Vermögensab-
schöpfungsstelle des betreffenden an-
deren Mitgliedstaates gemäß Artikel 5 
der Richtlinie (EU) 2024/1260 in der Fas-
sung vom 24. April 2024 erforderlich 
sind. 
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 (2) § 91m Absatz 1 und § 91n Ab-
satz 1 gelten entsprechend. 

 (3) Bei der Übermittlung von Infor-
mationen gemäß Absatz 1 legt die deut-
sche Vermögensabschöpfungsstelle die 
Gründe dar, weshalb sie die Übermitt-
lung der Information für erforderlich er-
achtet. 

 

§ 91q 

 Verwendung der Informationen in einem 
Gerichtsverfahren 

 (1) Bei der Übermittlung von Infor-
mationen gemäß § 91k Absatz 1 oder 
§ 91p Absatz 1 ist mitzuteilen, dass die 
Verwendung als Beweismittel in einem 
Gerichtsverfahren unzulässig ist. 

 (2) Nimmt eine Staatsanwaltschaft 
die Aufgaben der Vermögensabschöp-
fungsstelle wahr, gilt Absatz 1 nicht, 
wenn die Staatsanwaltschaft mit der 
Übermittlung ihre Zustimmung zur Ver-
wendung als Beweismittel in einem Ge-
richtsverfahren erteilt oder eine solche 
Verwendung auf Ersuchen nachträglich 
genehmigt. 

 (3) Nimmt eine einem Bundesminis-
terium nachgeordnete Bundesbehörde 
die Aufgaben der Vermögensabschöp-
fungsstelle wahr, gilt Absatz 1 nicht, 
wenn dieses Bundesministerium seine 
Zustimmung zur Verwendung als Be-
weismittel in einem Gerichtsverfahren 
erteilt oder eine solche Verwendung auf 
Ersuchen nachträglich genehmigt. Das 
nach Satz 1 zuständige Bundesministe-
rium kann die Ausübung dieser Befug-
nis auf die nachgeordnete Bundesbe-
hörde übertragen. 
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§ 91r 

 Sicherstellung von Vermögenswerten 

 (1) Zur Sicherung von Vermögens-
werten, die im Rahmen der Erledigung 
eines eingehenden Informationsersu-
chens gemäß § 91k aufgespürt und er-
mittelt wurden und deren Sicherstellung 
nach der Verordnung Sicherstellung 
und Einziehung in der Fassung vom 
13. Dezember 2023 in Betracht kommt, 
können auch schon vor Eingang eines 
nach dieser Verordnung zu stellenden 
Ersuchens um Sicherstellung vorüber-
gehend Sicherstellungsmaßnahmen 
nach den §§ 111b bis 111h der Strafpro-
zessordnung getroffen werden. 

 (2) Die nach § 96b Absatz 3 örtlich 
zuständige staatsanwaltliche Vermö-
gensabschöpfungsstelle bereitet die 
Entscheidung des Gerichts vor. 

 (3) Über die Sicherstellungsmaß-
nahmen nach Absatz 1 entscheidet das 
nach § 162 der Strafprozessordnung zu-
ständige Gericht. 

 (4) Bei Gefahr im Verzug sind die 
gemäß Absatz 2 zuständigen staatsan-
waltlichen Vermögensabschöpfungs-
stellen befugt, die Sicherstellungsmaß-
nahmen nach Absatz 1 anzuordnen. 

 

Unterabschnitt 2 

 Ausgehende Ersuchen 

 

§ 91s 

 Ausgehende Ersuchen um Übermittlung 
von Informationen an Vermögensab-

schöpfungsstellen anderer Mitgliedstaa-
ten 
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 (1) Die deutschen Vermögensab-
schöpfungsstellen, die Staatsanwalt-
schaften und die zuständigen Polizei-, 
Finanz- und Zollbehörden dürfen nach 
Maßgabe von Artikel 9 der Richtlinie 
(EU) 2024/1260 in der Fassung vom 
24. April 2024 Ersuchen um Übermitt-
lung von Informationen einschließlich 
personenbezogener Daten an eine nach 
der Richtlinie (EU) 2024/1260 in der Fas-
sung vom 24. April 2024 benannte Ver-
mögensabschöpfungsstelle eines ande-
ren Mitgliedstaates zum Zweck des Auf-
spürens und der Ermittlung von Vermö-
genswerten, die nach deutschem Recht 
der Einziehung unterliegen, richten. 

 (2) Die Übermittlung von Ersuchen 
nach Absatz 1 erfolgt durch die polizeili-
che Vermögensabschöpfungsstelle. 

 (3) Für die Stellung eines Ersu-
chens nach Absatz 1 gelten die 
§§ 91l, 91m Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 
und § 91n Absatz 1 entsprechend. 

 

§ 91t 

 Verwendung von nach der Richtlinie 
(EU) 2024/1260 übermittelten Informatio-

nen 

 (1) Informationen, die auf Grund-
lage der Richtlinie (EU) 2024/1260 in der 
Fassung vom 24. April 2024 übermittelt 
worden sind, dürfen nur für die Zwecke 
verwendet werden, für die sie übermit-
telt wurden. Als Beweismittel in einem 
Gerichtsverfahren dürfen sie verwendet 
werden, wenn der übermittelnde Mit-
gliedstaat nichts anderes angegeben 
hat. 
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 (2) Für einen anderen Zweck dürfen 
sie nur verwendet werden, wenn der 
übermittelnde Mitgliedstaat zugestimmt 
hat oder eine solche Verwendung auf 
Ersuchen nachträglich genehmigt. Von 
dem übermittelnden Mitgliedstaat für die 
Verwendung der Informationen gestellte 
Bedingungen sind zu beachten. 

 

Unterabschnitt 3 

 Kommunikation mit den Vermögensver-
waltungsstellen 

 

§ 91u 

 Kommunikation mit den Vermögensver-
waltungsstellen 

 Die Staatsanwaltschaften und die 
deutschen Vermögensverwaltungsstel-
len können bei Bedarf und unter Einsatz 
aller geeigneten Kommunikationsmittel 
mit der Vermögensverwaltungsstelle 
oder der Vermögensabschöpfungsstelle 
eines anderen, an die Richtlinie (EU) 
2024/1260 in der Fassung vom 24. April 
2024 gebundenen Mitgliedstaates Rück-
sprache halten, um in grenzüberschrei-
tenden Fällen die effiziente Verwaltung 
sichergestellter und eingezogener Ver-
mögensgegenstände sicherzustellen. 

A b s c h n i t t  3  A b s c h n i t t  4  

B e s o n d e r e  F o r m e n  d e r  
R e c h t s h i l f e  

u n v e r ä n d e r t  
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Abgabenordnung Abgabenordnung 

( - AO) 
Fassung der Bekanntmachung 

vom: 23.1.2025 

( - AO) 
Fassung der Bekanntmachung 

vom: 23.1.2025 

§ 30 § 30 

Steuergeheimnis Steuergeheimnis 

(1) Amtsträger haben das Steuerge-
heimnis zu wahren. 

(1) u n v e r ä n d e r t  

(2) Ein Amtsträger verletzt das Steu-
ergeheimnis, wenn er  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. personenbezogene Daten eines ande-
ren, die ihm  

 

a) in einem Verwaltungsverfahren, ei-
nem Rechnungsprüfungsverfahren 
oder einem gerichtlichen Verfah-
ren in Steuersachen, 

 

b) in einem Strafverfahren wegen ei-
ner Steuerstraftat oder einem Buß-
geldverfahren wegen einer Steuer-
ordnungswidrigkeit, 

 

c) im Rahmen einer Weiterverarbei-
tung nach § 29c Absatz 1 Satz 1 
Nummer 4, 5 oder 6 oder aus an-
derem dienstlichen Anlass, insbe-
sondere durch Mitteilung einer Fi-
nanzbehörde oder durch die ge-
setzlich vorgeschriebene Vorlage 
eines Steuerbescheids oder einer 
Bescheinigung über die bei der 
Besteuerung getroffenen Feststel-
lungen, 

 

bekannt geworden sind, oder  
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2. ein fremdes Betriebs- oder Geschäfts-
geheimnis, das ihm in einem der in 
Nummer 1 genannten Verfahren be-
kannt geworden ist, 

 

 (geschützte Daten) unbefugt offenbart 
oder verwertet oder  

 

3. geschützte Daten im automatisierten 
Verfahren unbefugt abruft, wenn sie für 
eines der in Nummer 1 genannten Ver-
fahren in einem automationsgestützten 
Dateisystem gespeichert sind. 

 

(3) Den Amtsträgern stehen gleich  (3) u n v e r ä n d e r t  

1. die für den öffentlichen Dienst beson-
ders Verpflichteten (§ 11 Absatz 1 
Nummer 4 des Strafgesetzbuchs), 

 

1a. die in § 193 Absatz 3 des Gerichtsver-
fassungsgesetzes genannten Perso-
nen, 

 

2. amtlich zugezogene Sachverständige,  

3. die Träger von Ämtern der Kirchen und 
anderen Religionsgemeinschaften, die 
Körperschaften des öffentlichen 
Rechts sind. 

 

(4) Die Offenbarung oder Verwertung 
geschützter Daten ist zulässig, soweit 

(4) Die Offenbarung oder Verwertung 
geschützter Daten ist zulässig, soweit 

1. sie der Durchführung eines Verfahrens 
im Sinne des Absatzes 2 Nummer 1 
Buchstaben a und b dient, 

1. u n v e r ä n d e r t  

1a. sie einer Verarbeitung durch Finanzbe-
hörden nach Maßgabe des § 29c Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 4 oder 6 dient, 

1a. u n v e r ä n d e r t  

1b. sie der Durchführung eines Bußgeld-
verfahrens nach Artikel 83 der Verord-
nung (EU) 2016/679 im Anwendungs-
bereich dieses Gesetzes dient, 

1b. u n v e r ä n d e r t  

2. sie durch Bundesgesetz ausdrücklich 
zugelassen ist, 

2. u n v e r ä n d e r t  
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2a. sie durch Recht der Europäischen 
Union vorgeschrieben oder zugelassen 
ist, 

2a. u n v e r ä n d e r t  

2b. sie der Erfüllung der gesetzlichen Auf-
gaben des Statistischen Bundesamtes 
oder für die Erfüllung von Bundesge-
setzen durch die Statistischen Landes-
ämter dient, 

2b. u n v e r ä n d e r t  

2c. sie der Gesetzesfolgenabschätzung 
dient und die Voraussetzungen für eine 
Weiterverarbeitung nach § 29c Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 5 vorliegen, 

2c. u n v e r ä n d e r t  

2d. sie der Sicherung, Nutzung und wis-
senschaftlichen Verwertung von Ar-
chivgut der Finanzbehörden durch das 
Bundesarchiv nach Maßgabe des Bun-
desarchivgesetzes oder durch das zu-
ständige Landes- oder Kommunalar-
chiv nach Maßgabe des einschlägigen 
Landesgesetzes oder der einschlägi-
gen kommunalen Satzung dient, sofern 
die Beachtung der Vorgaben der §§ 6 
und 10 bis 14 des Bundesarchivgeset-
zes im Landesrecht oder in der kom-
munalen Satzung sichergestellt ist, 

2d. u n v e r ä n d e r t  

3. die betroffene Person zustimmt, 3. u n v e r ä n d e r t  

4. sie der Durchführung eines Strafver-
fahrens wegen einer Tat dient, die 
keine Steuerstraftat ist, und die Kennt-
nisse  

4. u n v e r ä n d e r t  

a) in einem Verfahren wegen einer 
Steuerstraftat oder Steuerord-
nungswidrigkeit erlangt worden 
sind; dies gilt jedoch nicht für sol-
che Tatsachen, die der Steuer-
pflichtige in Unkenntnis der Einlei-
tung des Strafverfahrens oder des 
Bußgeldverfahrens offenbart hat 
oder die bereits vor Einleitung des 
Strafverfahrens oder des Bußgeld-
verfahrens im Besteuerungsver-
fahren bekannt geworden sind, 
oder 
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b) ohne Bestehen einer steuerlichen 
Verpflichtung oder unter Verzicht 
auf ein Auskunftsverweigerungs-
recht erlangt worden sind, 

 

5. für sie ein zwingendes öffentliches In-
teresse besteht; ein zwingendes öffent-
liches Interesse ist namentlich gege-
ben, wenn  

5. für sie ein zwingendes öffentliches In-
teresse besteht; ein zwingendes öffent-
liches Interesse ist namentlich gege-
ben, wenn  

a) die Offenbarung erforderlich ist zur 
Abwehr erheblicher Nachteile für 
das Gemeinwohl oder einer Ge-
fahr für die öffentliche Sicherheit, 
die Verteidigung oder die nationale 
Sicherheit oder zur Verhütung 
oder Verfolgung von Verbrechen 
und vorsätzlichen schweren Ver-
gehen gegen Leib und Leben oder 
gegen den Staat und seine Ein-
richtungen, 

a) u n v e r ä n d e r t  

b) Wirtschaftsstraftaten verfolgt wer-
den oder verfolgt werden sollen, 
die nach ihrer Begehungsweise 
oder wegen des Umfangs des 
durch sie verursachten Schadens 
geeignet sind, die wirtschaftliche 
Ordnung erheblich zu stören oder 
das Vertrauen der Allgemeinheit 
auf die Redlichkeit des geschäftli-
chen Verkehrs oder auf die ord-
nungsgemäße Arbeit der Behör-
den und der öffentlichen Einrich-
tungen erheblich zu erschüttern, 
oder 

b) u n v e r ä n d e r t  

c) die Offenbarung erforderlich ist zur 
Richtigstellung in der Öffentlichkeit 
verbreiteter unwahrer Tatsachen, 
die geeignet sind, das Vertrauen in 
die Verwaltung erheblich zu er-
schüttern; die Entscheidung trifft 
die zuständige oberste Finanzbe-
hörde im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen; 
vor der Richtigstellung soll der 
Steuerpflichtige gehört werden. 

c) die Offenbarung erforderlich ist zur 
Richtigstellung in der Öffentlichkeit 
verbreiteter unwahrer Tatsachen, 
die geeignet sind, das Vertrauen in 
die Verwaltung erheblich zu er-
schüttern; die Entscheidung trifft 
die zuständige oberste Finanzbe-
hörde im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen; 
vor der Richtigstellung soll der 
Steuerpflichtige gehört werden, 
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 6. sie der Erfüllung der Aufgaben der 
deutschen Vermögensabschöp-
fungsstellen nach Artikel 5 Absatz 2 
der Richtlinie (EU) 2024/1260 in der 
Fassung vom 24. April 2024 dient. 

(5) Vorsätzlich falsche Angaben der 
betroffenen Person dürfen den Strafverfol-
gungsbehörden gegenüber offenbart wer-
den. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Der Abruf geschützter Daten, die 
für eines der in Absatz 2 Nummer 1 ge-
nannten Verfahren in einem automations-
gestützten Dateisystem gespeichert sind, 
ist nur zulässig, soweit er der Durchführung 
eines Verfahrens im Sinne des Absatzes 2 
Nummer 1 Buchstabe a und b oder der zu-
lässigen Übermittlung geschützter Daten 
durch eine Finanzbehörde an die be-
troffene Person oder Dritte dient. Zur Wah-
rung des Steuergeheimnisses kann das 
Bundesministerium der Finanzen durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates bestimmen, welche techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen 
gegen den unbefugten Abruf von Daten zu 
treffen sind. Insbesondere kann es nähere 
Regelungen treffen über die Art der Daten, 
deren Abruf zulässig ist, sowie über den 
Kreis der Amtsträger, die zum Abruf sol-
cher Daten berechtigt sind. Die Rechtsver-
ordnung bedarf nicht der Zustimmung des 
Bundesrates, soweit sie die Kraftfahrzeug-
steuer, die Luftverkehrsteuer, die Versiche-
rungsteuer sowie Einfuhr- und Ausfuhrab-
gaben und Verbrauchsteuern, mit Aus-
nahme der Biersteuer, betrifft. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Werden dem Steuergeheimnis un-
terliegende Daten durch einen Amtsträger 
oder diesem nach Absatz 3 gleichgestellte 
Personen nach Maßgabe des § 87a Ab-
satz 4 oder 7 über De-Mail-Dienste im 
Sinne des § 1 des De-Mail-Gesetzes ver-
sendet, liegt keine unbefugte Offenbarung, 
Verwertung und kein unbefugter Abruf von 
dem Steuergeheimnis unterliegenden Da-
ten vor, wenn beim Versenden eine kurz-
zeitige automatisierte Entschlüsselung 
durch den akkreditierten Diensteanbieter 
zum Zweck der Überprüfung auf Schadsoft-
ware und zum Zweck der Weiterleitung an 
den Adressaten der De-Mail-Nachricht 
stattfindet. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Die Einrichtung eines automati-
sierten Verfahrens, das den Abgleich ge-
schützter Daten innerhalb einer Finanzbe-
hörde oder zwischen verschiedenen Fi-
nanzbehörden ermöglicht, ist zulässig, so-
weit die Weiterverarbeitung oder Offenba-
rung dieser Daten zulässig und dieses Ver-
fahren unter Berücksichtigung der schutz-
würdigen Interessen der betroffenen Per-
son und der Aufgaben der beteiligten Fi-
nanzbehörden angemessen ist. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

(9) Die Finanzbehörden dürfen sich 
bei der Verarbeitung geschützter Daten nur 
dann eines Auftragsverarbeiters im Sinne 
von Artikel 4 Nummer 8 der Verordnung 
(EU) 2016/679 bedienen, wenn diese Da-
ten ausschließlich durch Personen verar-
beitet werden, die zur Wahrung des Steuer-
geheimnisses verpflichtet sind. 

(9) u n v e r ä n d e r t  

(10) Die Offenbarung besonderer Kate-
gorien personenbezogener Daten im Sinne 
des Artikels 9 Absatz 1 der Verordnung 
(EU) 2016/679 durch Finanzbehörden an 
öffentliche oder nicht-öffentliche Stellen ist 
zulässig, wenn die Voraussetzungen der 
Absätze 4 oder 5 und ein Ausnahmetatbe-
stand nach Artikel 9 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) 2016/679 oder nach § 31c vor-
liegen. 

(10) u n v e r ä n d e r t  

(11) Wurden geschützte Daten  (11) u n v e r ä n d e r t  
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1. einer Person, die nicht zur Wahrung 
des Steuergeheimnisses verpflichtet 
ist, 

 

2. einer öffentlichen Stelle, die keine Fi-
nanzbehörde ist, oder 

 

3. einer nicht-öffentlichen Stelle  

nach den Absätzen 4 oder 5 offenbart, darf 
der Empfänger diese Daten nur zu dem 
Zweck speichern, verändern, nutzen oder 
übermitteln, zu dem sie ihm offenbart wor-
den sind. Die Pflicht eines Amtsträgers 
oder einer ihm nach Absatz 3 gleichgestell-
ten Person, dem oder der die geschützten 
Daten durch die Offenbarung bekannt ge-
worden sind, zur Wahrung des Steuerge-
heimnisses bleibt unberührt. 

 

Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsgesetz 

( - StVG) 
Fassung der Bekanntmachung 
vom: 5.3.2003 - zuletzt geändert 
durch Art. 70 G v. 23.10.2024 I 

Nr. 323 

( - StVG) 
Fassung der Bekanntmachung 
vom: 5.3.2003 - zuletzt geändert 
durch Art. 70 G v. 23.10.2024 I 

Nr. 323 

§ 36 § 36 

Abruf im automatisierten Verfahren Abruf im automatisierten Verfahren 

(1) Die Übermittlung nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 1, soweit es sich um Aufga-
ben nach § 32 Absatz 1 Nummer 1 handelt, 
aus dem Zentralen Fahrzeugregister  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. an die Zulassungsbehörden oder  

2. im Rahmen einer internetbasierten Zu-
lassung an Personen im Sinne des 
§ 6g Absatz 3 

 

darf durch Abruf im automatisierten Verfah-
ren erfolgen. 
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(2) Die Übermittlung nach § 35 Abs. 1 
Nr. 1 bis 5 aus dem Zentralen Fahrzeugre-
gister darf durch Abruf im automatisierten 
Verfahren erfolgen  

(2) Die Übermittlung nach § 35 Abs. 1 
Nr. 1 bis 5 aus dem Zentralen Fahrzeugre-
gister darf durch Abruf im automatisierten 
Verfahren erfolgen  

1. an die Polizeien des Bundes und der 
Länder sowie an Dienststellen der Zoll-
verwaltung, soweit sie Befugnisse 
nach § 10 des Zollverwaltungsgeset-
zes ausüben oder grenzpolizeiliche 
Aufgaben wahrnehmen, 

1. u n v e r ä n d e r t  

a) zur Kontrolle, ob die Fahrzeuge 
einschließlich ihrer Ladung und die 
Fahrzeugpapiere vorschriftsmäßig 
sind, 

 

b) zur Verfolgung von Ordnungswid-
rigkeiten nach §§ 24, 24a oder 
§ 24c, 

 

c) zur Verfolgung von Straftaten oder 
zur Vollstreckung oder zum Voll-
zug von Strafen oder 

 

d) zur Abwehr von Gefahren für die 
öffentliche Sicherheit, 

 

1a. an die Verwaltungsbehörden im Sinne 
des § 26 Abs. 1 für die Verfolgung von 
Ordnungswidrigkeiten nach § 24 Ab-
satz 1, § 24a oder § 24c, 

1a. u n v e r ä n d e r t  

2. an die Zollfahndungsdienststellen zur 
Verhütung oder Verfolgung von 
Steuer- und Wirtschaftsstraftaten so-
wie an die mit der Steuerfahndung be-
trauten Dienststellen der Landesfinanz-
behörden zur Verhütung oder Verfol-
gung von Steuerstraftaten, 

2. u n v e r ä n d e r t  

2a. an die Behörden der Zollverwaltung 
zur Verfolgung von Straftaten, die mit 
einem der in § 2 Absatz 1 des 
Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes 
genannten Prüfgegenstände unmittel-
bar zusammenhängen, und 

2a. u n v e r ä n d e r t  
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3. an die Verfassungsschutzbehörden, 
den Militärischen Abschirmdienst und 
den Bundesnachrichtendienst zur Er-
füllung ihrer durch Gesetz übertrage-
nen Aufgaben und 

3. an die Verfassungsschutzbehörden, 
den Militärischen Abschirmdienst und 
den Bundesnachrichtendienst zur Er-
füllung ihrer durch Gesetz übertrage-
nen Aufgaben, 

4. an die Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach dem Geldwäschege-
setz. 

4. an die Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach dem Geldwäschege-
setz und 

 5. an die Staatsanwaltschaften zur Er-
füllung ihrer Aufgaben als Vermö-
gensabschöpfungsstelle nach Arti-
kel 5 der Richtlinie (EU) 2024/1260 in 
der Fassung vom 24. April 2024. 

Satz 1 gilt entsprechend für den Abruf der 
örtlich zuständigen Polizeidienststellen der 
Länder und Verwaltungsbehörden im Sinne 
des § 26 Abs. 1 aus den jeweiligen örtli-
chen Fahrzeugregistern. 

Satz 1 gilt entsprechend für den Abruf der 
örtlich zuständigen Polizeidienststellen der 
Länder und Verwaltungsbehörden im Sinne 
des § 26 Abs. 1 aus den jeweiligen örtli-
chen Fahrzeugregistern. 

(2a) Die Übermittlung nach § 35 
Absatz 1 Nummer 9 aus dem Zentralen 
Fahrzeugregister darf durch Abruf im auto-
matisierten Verfahren erfolgen  

(2a) u n v e r ä n d e r t  

1. an die mit der Kontrolle und Erhebung 
der Umsatzsteuer betrauten Dienststel-
len der Finanzbehörden, soweit ein Ab-
ruf im Einzelfall zur Verhinderung einer 
missbräuchlichen Anwendung der Vor-
schriften des Umsatzsteuergesetzes 
beim Handel, Erwerb oder bei der 
Übertragung von Fahrzeugen erforder-
lich ist, 

 

2. an die mit der Durchführung einer Au-
ßenprüfung nach § 193 der Abgaben-
ordnung betrauten Dienststellen der Fi-
nanzbehörden, soweit ein Abruf für die 
Ermittlung der steuerlichen Verhält-
nisse im Rahmen einer Außenprüfung 
erforderlich ist und 
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3. an die mit der Vollstreckung betrauten 
Dienststellen der Finanzbehörden nach 
§ 249 der Abgabenordnung, soweit ein 
Abruf für die Vollstreckung von Ansprü-
chen aus dem Steuerschuldverhältnis 
erforderlich ist. 

 

(2b) Die Übermittlung nach § 35 
Abs. 1 Nr. 11 und 12 aus dem Zentralen 
Fahrzeugregister darf durch Abruf im auto-
matisierten Verfahren an den Privaten, der 
mit der Erhebung der Mautgebühr beliehen 
worden ist, erfolgen. 

(2b) u n v e r ä n d e r t  

(2c) Die Übermittlung nach § 35 
Abs. 1 Nr. 10 aus dem Zentralen Fahrzeug-
register darf durch Abruf im automatisierten 
Verfahren an das Bundesamt für Logistik 
und Mobilität und an eine sonstige öffentli-
che Stelle, die mit der Erhebung der Maut 
nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz 
beauftragt ist, erfolgen. 

(2c) u n v e r ä n d e r t  

(2d) Die Übermittlung nach § 35 
Absatz 1 Nummer 14 aus dem Zentralen 
Fahrzeugregister darf durch Abruf im auto-
matisierten Verfahren an die zentrale Be-
hörde (§ 4 des Auslandsunterhaltsgeset-
zes) erfolgen. 

(2d) u n v e r ä n d e r t  

(2e) Die Übermittlung nach § 35 
Absatz 1 Nummer 15 aus dem Zentralen 
Fahrzeugregister darf durch Abruf im auto-
matisierten Verfahren an den Gerichtsvoll-
zieher erfolgen. 

(2e) u n v e r ä n d e r t  

(2f) Die Übermittlung aus dem 
Zentralen Fahrzeugregister nach § 35 Ab-
satz 2 Satz 1 Nummer 4 darf durch Abruf 
im automatisierten Verfahren erfolgen. 

(2f) u n v e r ä n d e r t  

(2g) Die Übermittlung nach § 35 
Absatz 2a darf durch Abruf im automatisier-
ten Verfahren erfolgen. 

(2g) u n v e r ä n d e r t  
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(2h) Die Übermittlung nach § 35 
Absatz 1 Nummer 16 darf durch Abruf im 
automatisierten Verfahren an die Behörden 
der Zollverwaltung zur Erfüllung der ihnen 
in § 2 Absatz 1 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes übertragenen Prü-
fungsaufgaben erfolgen. 

(2h) u n v e r ä n d e r t  

(2i) In einem solchen Verfahren 
darf auch die Übermittlung nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 18 aus dem Zentralen 
Fahrzeugregister an die nach Landesrecht 
für die Überprüfung der Einhaltung dieser 
Verkehrsbeschränkungen und Verkehrsver-
bote zuständigen Behörden erfolgen. Die 
Einrichtung von Anlagen zum Abruf nach 
Satz 1 ist für den Abruf der nach § 33 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 gespeicherten und 
für die Überprüfung der Einhaltung der je-
weiligen Verkehrsbeschränkungen und 
Verkehrsverbote erforderlichen Fahrzeug-
daten aus dem Zentralen Fahrzeugregister 
durch die Behörden nach Satz 1 zulässig; 
einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 be-
darf es nicht; die Maßgaben nach Absatz 5 
Nummer 2 und 3 gelten unmittelbar. 

(2i) u n v e r ä n d e r t  

(2j) Die Übermittlung nach § 35 
Absatz 1 Nummer 19 darf durch Abruf im 
automatisierten Verfahren an das Bundes-
amt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle er-
folgen. 

(2j) u n v e r ä n d e r t  

(2k) Die Übermittlung nach § 35 
Absatz 1 Nummer 20 aus dem Zentralen 
Fahrzeugregister darf durch Abruf im auto-
matisierten Verfahren an das Insolvenzge-
richt erfolgen. 

(2k) u n v e r ä n d e r t  

(2l) Die Übermittlung nach § 35 
Absatz 1 Nummer 21 darf durch Abruf im 
automatisierten Verfahren an die nach dem 
Außenwirtschaftsgesetz zuständigen Be-
hörden und an die Zentralstelle zur Sankti-
onsdurchsetzung erfolgen. 

(2l) u n v e r ä n d e r t  
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(2m) Die Übermittlung nach § 35 
Absatz 1 Nummer 22 darf durch Abruf im 
automatisierten Verfahren an die nach Lan-
desrecht für das Ausstellen von Parkaus-
weisen für Bewohner städtischer Quartiere 
mit erheblichem Parkraummangel zuständi-
gen Behörden erfolgen. 

(2m) u n v e r ä n d e r t  

(3) Die Übermittlung nach § 35 Abs. 3 
Satz 1 aus dem Zentralen Fahrzeugregister 
darf ferner durch Abruf im automatisierten 
Verfahren an die Polizeien des Bundes und 
der Länder zur Verfolgung von Straftaten 
oder zur Vollstreckung oder zum Vollzug 
von Strafen oder zur Abwehr einer im Ein-
zelfall bestehenden Gefahr für die öffentli-
che Sicherheit, an die Zollfahndungsdienst-
stellen zur Verhütung oder Verfolgung von 
Steuer- und Wirtschaftsstraftaten, an die 
mit der Steuerfahndung betrauten Dienst-
stellen der Landesfinanzbehörden zur Ver-
hütung oder Verfolgung von Steuerstrafta-
ten sowie an die Verfassungsschutzbehör-
den, den Militärischen Abschirmdienst und 
den Bundesnachrichtendienst zur Erfüllung 
ihrer durch Gesetz übertragenen Aufgaben 
vorgenommen werden. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(3a) Die Übermittlung aus dem 
Zentralen Fahrzeugregister nach § 35 
Abs. 4a darf durch Abruf im automatisierten 
Verfahren an die Auskunftsstelle nach § 8a 
des Pflichtversicherungsgesetzes erfolgen. 

(3a) u n v e r ä n d e r t  

(3b) Die Übermittlung aus dem 
Zentralen Fahrzeugregister nach § 35 Ab-
satz 1 Nummer 1 an die für die Ausübung 
der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer zu-
ständigen Behörden darf durch Abruf im 
automatisierten Verfahren erfolgen. Der 
Abruf ist nur zulässig, wenn die von den 
Zulassungsbehörden nach § 35 Absatz 5 
Nummer 4 übermittelten Datenbestände 
unrichtig oder unvollständig sind. 

(3b) u n v e r ä n d e r t  
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(3c) Die Übermittlung aus dem 
Zentralen Fahrzeugregister nach § 35 Ab-
satz 1a darf an die Zentralen Leitstellen für 
Brandschutz, Katastrophenschutz und Ret-
tungsdienst zur Vorbereitung der Rettung 
von Personen aus Fahrzeugen durch Abruf 
im automatisierten Verfahren erfolgen. 

(3c) u n v e r ä n d e r t  

(4) Der Abruf darf sich nur auf ein be-
stimmtes Fahrzeug oder einen bestimmten 
Halter richten und in den Fällen der Ab-
sätze 1 und 2 Satz 1 Nr. 1 Buchstabe a 
und b nur unter Verwendung von Fahr-
zeugdaten durchgeführt werden. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die Einrichtung von Anlagen zum 
Abruf im automatisierten Verfahren ist nur 
zulässig, wenn nach näherer Bestimmung 
durch Rechtsverordnung (§ 47 Nummer 4) 
gewährleistet ist, dass  

(5) u n v e r ä n d e r t  

1. die zum Abruf bereitgehaltenen Daten 
ihrer Art nach für den Empfänger erfor-
derlich sind und ihre Übermittlung 
durch automatisierten Abruf unter Be-
rücksichtigung der schutzwürdigen In-
teressen der betroffenen Person und 
der Aufgabe des Empfängers ange-
messen ist, 

 

2. die erforderlichen technischen und or-
ganisatorischen Maßnahmen nach den 
Artikeln 24, 25 und 32 der Verordnung 
(EU) 2016/679 zur Sicherstellung des 
Datenschutzes und der Datensicher-
heit getroffen werden und 

 

3. die Zulässigkeit der Abrufe nach Maß-
gabe des Absatzes 6 kontrolliert wer-
den kann. 

 

(5a) (weggefallen) (5a) u n v e r ä n d e r t  
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(6) Das Kraftfahrt-Bundesamt oder die 
Zulassungsbehörde als übermittelnde 
Stelle hat über die Abrufe Aufzeichnungen 
zu fertigen, die die bei der Durchführung 
der Abrufe verwendeten Daten, den Tag 
und die Uhrzeit der Abrufe, die Kennung 
der abrufenden Dienststelle und die abge-
rufenen Daten enthalten müssen. Die pro-
tokollierten Daten dürfen nur für Zwecke 
der Datenschutzkontrolle, der Datensiche-
rung oder zur Sicherstellung eines ord-
nungsgemäßen Betriebs der Datenverar-
beitungsanlage verwendet werden. Die 
nach Satz 1 protokollierten Daten dürfen 
auch dazu verwendet werden, der betroffe-
nen Person darüber Auskunft zu erteilen, 
welche ihrer in Anhang I, Abschnitt I und II 
der Richtlinie (EU) 2015/413 enthaltenen 
personenbezogenen Daten an Stellen in 
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union zum Zweck der dortigen Verfolgung 
der in Artikel 2 der Richtlinie (EU) 2015/413 
aufgeführten, die Straßenverkehrssicher-
heit gefährdenden Delikte übermittelt wur-
den. Das Datum des Ersuchens und die zu-
ständige Stelle nach Satz 1, an die die 
Übermittlung erfolgte, sind der betroffenen 
Person ebenfalls mitzuteilen. § 36a gilt für 
das Verfahren nach den Sätzen 3 und 4 
entsprechend. Liegen Anhaltspunkte dafür 
vor, dass ohne ihre Verwendung die Ver-
hinderung oder Verfolgung einer schwer-
wiegenden Straftat gegen Leib, Leben oder 
Freiheit einer Person aussichtslos oder we-
sentlich erschwert wäre, dürfen die Daten 
auch für diesen Zweck verwendet werden, 
sofern das Ersuchen der Strafverfolgungs-
behörde unter Verwendung von Halterda-
ten einer bestimmten Person oder von 
Fahrzeugdaten eines bestimmten Fahr-
zeugs gestellt wird. Die Protokolldaten sind 
durch geeignete Vorkehrungen gegen 
zweckfremde Verwendung und gegen 
sonstigen Missbrauch zu schützen und 
nach sechs Monaten zu löschen. 

(6) u n v e r ä n d e r t  
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(7) Bei Abrufen aus dem Zentralen 
Fahrzeugregister sind vom Kraftfahrt-Bun-
desamt weitere Aufzeichnungen zu ferti-
gen, die sich auf den Anlass des Abrufs er-
strecken und die Feststellung der für den 
Abruf verantwortlichen Personen ermögli-
chen. Das Nähere wird durch Rechtsver-
ordnung (§ 47 Nummer 5) bestimmt. Dies 
gilt entsprechend für Abrufe aus den örtli-
chen Fahrzeugregistern. 

(7) u n v e r ä n d e r t  

(8) Soweit örtliche Fahrzeugregister 
nicht im automatisierten Verfahren geführt 
werden, ist die Übermittlung der nach § 33 
Abs. 1 gespeicherten Fahrzeugdaten und 
Halterdaten durch Einsichtnahme in das 
örtliche Fahrzeugregister außerhalb der üb-
lichen Dienstzeiten an die für den betreffen-
den Zulassungsbezirk zuständige Polizei-
dienststelle zulässig, wenn  

(8) u n v e r ä n d e r t  

1. dies für die Erfüllung der in Absatz 2 
Satz 1 Nr. 1 bezeichneten Aufgaben 
erforderlich ist und 

 

2. ohne die sofortige Einsichtnahme die 
Erfüllung dieser Aufgaben gefährdet 
wäre. 

 

Die Polizeidienststelle hat die Tatsache der 
Einsichtnahme, deren Datum und Anlass 
sowie den Namen des Einsichtnehmenden 
aufzuzeichnen; die Aufzeichnungen sind 
für die Dauer eines Jahres aufzubewahren 
und nach Ablauf des betreffenden Kalen-
derjahres zu vernichten. Die Sätze 1 und 2 
finden entsprechende Anwendung auf die 
Einsichtnahme durch die Zollfahndungsäm-
ter zur Erfüllung der in Absatz 2 Satz 1 
Nr. 2 bezeichneten Aufgaben. 
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Gesetz über die Aufgaben des 
Bundes auf dem Gebiet der 

Binnenschiffahrt 

Gesetz über die Aufgaben des 
Bundes auf dem Gebiet der 

Binnenschiffahrt 

(Binnenschiffahrtsaufgabenge-
setz - BinSchAufgG) 

Fassung der Bekanntmachung 
vom: 20.3.2023 - Geändert 

durch Art. 14 G v. 22.12.2023 I 
Nr. 409 

(Binnenschiffahrtsaufgabenge-
setz - BinSchAufgG) 

Fassung der Bekanntmachung 
vom: 20.3.2023 - Geändert 

durch Art. 14 G v. 22.12.2023 I 
Nr. 409 

§ 9 § 9 

Binnenschiffsbestandsdatei Binnenschiffsbestandsdatei 

(1) Die Generaldirektion Wasserstra-
ßen und Schifffahrt führt eine zentrale Bin-
nenschiffsbestandsdatei über Wasserfahr-
zeuge einschließlich Schwimmkörper und 
schwimmender Anlagen sowie über deren 
Eigentümer und Ausrüster  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. zur Feststellung des Bestandes der 
Binnenflotte und deren Zustandes, 

 

2. für die Erteilung von Auskünften, um   

a) Personen in ihrer Eigenschaft als 
Eigentümer oder Ausrüster von 
Wasserfahrzeugen oder 

 

b) Daten eines Wasserfahrzeugs  

festzustellen oder zu bestimmen.  

(2) Zu den in Absatz 1 genannten 
Zwecken können folgende Daten gespei-
chert werden:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. Eigentümerdaten,   

a) bei natürlichen Personen:  
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Familiennamen, Geburtsnamen, 
Vornamen, Tage und Orte der Ge-
burt, Anschriften, Telefon- und Te-
lefaxnummern, 

 

b) bei juristischen Personen und Be-
hörden: 

 

Namen oder Bezeichnungen und 
Anschriften des Geschäftssitzes 
sowie ein benannter Vertreter mit 
Familiennamen, Geburtsnamen, 
Vornamen, Tag und Ort der Ge-
burt, Telefon- und Telefaxnummer 
und 

 

c) bei Vereinigungen:  

ein benannter Vertreter mit den 
Angaben nach Buchstabe a und 
gegebenenfalls Name der Vereini-
gung, und, falls ein Ausrüsterver-
hältnis besteht, des Ausrüsters 
oder des bestellten Vertreters mit 
den Angaben nach Buchstabe a, 

 

2. Heimatort, Art, Name und einheitliche 
europäische Schiffsnummer des Was-
serfahrzeugs, 

 

3. Bau- und Verwendungsmerkmale mit 
den dazu erforderlichen Eintragungen 
aus den Schiffspapieren, insbesondere 
den Fahrtauglichkeits- und Eichbe-
scheinigungen sowie aus den Schiffs-
registern einschließlich der Angaben 
über Eigentumsverhältnisse, 

 

4. erteilte, erneuerte, ersetzte und entzo-
gene Zeugnisse einschließlich abge-
lehnter und laufender Zeugnisanträge, 

 

5. Angaben über das Bordbuch: ausstel-
lende Behörde, Ausstellungsdatum 
und Nummer des Bordbuchs. 
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(3) Der Eigentümer oder, falls ein 
Ausrüsterverhältnis besteht, der Ausrüster 
oder der bestellte Vertreter hat der nach 
Absatz 1 zuständigen Stelle die nach Ab-
satz 2 zu speichernden Daten sowie jede 
Änderung dieser Daten auch ohne Auffor-
derung unverzüglich, vollständig und wahr-
heitsgemäß mitzuteilen und auf Verlangen 
nachzuweisen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Das Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung das Nähere über Art 
und Umfang der zu speichernden Daten 
nach Absatz 2 zu bestimmen. 

(4) u n v e r ä n d e r t  

(5) Die nach Absatz 2 gespeicherten 
personenbezogenen Daten dürfen, soweit 
dies erforderlich ist, zum Zwecke der  

(5) Die nach Absatz 2 gespeicherten 
personenbezogenen Daten dürfen, soweit 
dies erforderlich ist, zum Zwecke der  

1. Durchführung von Verwaltungsaufga-
ben  

1. u n v e r ä n d e r t  

a) nach diesem Gesetz, dem Gefahr-
gutbeförderungsgesetz und der 
auf Grund des Gefahrgutbeförde-
rungsgesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen oder 

 

b) auf Grund dieses Gesetzes oder 
des Seeaufgabengesetzes erlas-
sener Rechtsvorschriften oder 

 

c) auf Grund der Landeswasserge-
setze oder auf Grund dieser Ge-
setze erlassener Rechtsverord-
nungen oder 

 

d) auf Grund des Gesetzes zur Si-
cherung von Verkehrsleistungen 
vom 23. Juli 2004 (BGBl. I S. 
1865), zuletzt geändert durch Arti-
kel 304 der Verordnung vom 
31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 
2407), 
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an die Dienststellen der Wasserstra-
ßen- und Schifffahrtsverwaltung des 
Bundes oder der Polizeidienststellen 
der Länder, an die obersten Dienststel-
len der Wasser- und Schifffahrtsver-
waltungen der Länder, an die Berufs-
genossenschaft Verkehrswirtschaft 
Post-Logistik Telekommunikation und 
an die jeweilige deutsche Niederlas-
sung der im Anhang VII der Anlage zur 
Binnenschiffsuntersuchungsordnung 
aufgeführten Klassifikationsgesell-
schaften, 

 

2. Überprüfung von Angaben, die im Zu-
sammenhang mit der Beantragung und 
Ausstellung der in Artikel 2 Absatz 3 
der Revidierten Rheinschifffahrtsakte 
genannten Urkunde gemacht werden, 
an die vom Bundesministerium für Di-
gitales und Verkehr zu bestimmende 
Stelle, 

2. u n v e r ä n d e r t  

3. Verfolgung von Straftaten, die im Zu-
sammenhang mit dem Schiffsverkehr 
oder sonst im Zusammenhang mit 
Wasserfahrzeugen oder Dokumenten, 
die das Schiff, seine Ladung oder Be-
satzung betreffen, stehen, oder Ord-
nungswidrigkeiten auf dem Gebiet der 
Schifffahrt an Gerichte, Staatsanwalt-
schaften, das Bundeskriminalamt als 
Strafverfolgungsbehörde, die Dienst-
stellen der Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsverwaltung des Bundes und der 
Polizeidienststellen der Länder, 

3. u n v e r ä n d e r t  

 4. Erfüllung der Aufgaben als Vermö-
gensabschöpfungsstelle nach Arti-
kel 5 der Richtlinie (EU) 2024/1260 in 
der Fassung vom 24. April 2024 an 
Staatsanwaltschaften und das Bun-
deskriminalamt, 
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4. Überprüfung von Angaben in Zusam-
menhang mit den Regelungen des 
Energiesteuergesetzes oder der auf 
Grund dieses Gesetzes erlassenen 
Rechtsverordnungen über den Bezug 
von steuerbegünstigten Kraftstoffen für 
die Schifffahrt an Dienststellen der 
Zollverwaltung des Bundes, 

5. u n v e r ä n d e r t  

5. Durchführung der Marktbeobachtung 
nach § 14 des Güterkraftverkehrsge-
setzes an das Bundesamt für Logistik 
und Mobilität 

6. u n v e r ä n d e r t  

übermittelt werden. übermittelt werden. 

(6) Die nach Absatz 2 gespeicherten 
personenbezogenen Daten dürfen übermit-
telt werden an die hierfür zuständigen Stel-
len anderer Staaten oder der Europäischen 
Union sowie an über- oder zwischenstaatli-
che Stellen oder an internationale Organi-
sationen, soweit dies  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. für Verwaltungsmaßnahmen auf dem 
Gebiet der Schifffahrt, 

 

2. zur Verfolgung von Zuwiderhandlun-
gen gegen Vorschriften auf dem Ge-
biet der Schifffahrt oder 

 

3. zur Verfolgung von Straftaten, die im 
Zusammenhang mit dem Schiffsver-
kehr oder sonst mit Wasserfahrzeugen 
oder Dokumenten, die das Schiff, 
seine Ladung oder Besatzung betref-
fen, stehen, 
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erforderlich ist. Der Empfänger ist darauf 
hinzuweisen, dass die Daten nur zu dem 
Zweck verarbeitet werden dürfen, zu dem 
sie übermittelt worden sind. Die Übermitt-
lung von personenbezogenen Daten ist 
auch dann, wenn beim Empfänger ein an-
gemessener Datenschutzstandard nicht ge-
währleistet ist, zulässig, soweit sie zur Ab-
wehr von erheblichen Gefahren für die Si-
cherheit des Schiffsverkehrs oder bei be-
gründetem Verdacht für die Verhinderung 
oder Verfolgung von Straftaten nach dem 
Kriegswaffenkontrollgesetz oder dem Be-
täubungsmittelgesetz, die jeweils mit Frei-
heitsstrafe nicht unter einem Jahr bedroht 
sind, erforderlich ist. 

 

(7) Die Generaldirektion Wasserstra-
ßen und Schifffahrt übermittelt  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. eine digitale Kopie aller Zeugnisse,  

2. die Angaben, die in Anlage 2 des Euro-
päischen Standards der technischen 
Vorschriften für Binnenschiffe gemäß 
Anhang II der Richtlinie (EU) 
2016/1629 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 14. Septem-
ber 2016 (ABl. L 252 vom 16.9.2016, 
S. 118; L 181 vom 5.7.2019, S. 123), 
die zuletzt durch die Delegierte Verord-
nung (EU) 2019/1668 vom 26. Juni 
2019 (ABl. L 256 vom 7.10.2019, S. 1) 
geändert worden ist, in der jeweils gel-
tenden Fassung genannt sind, 

 

3. die in Absatz 2 Nummer 4 und 5 ge-
nannten Angaben sowie 

 

4. alle Änderungen der genannten Daten  

in automatisierter Form an die Europäische 
Kommission zur Einstellung in die dort ge-
führte elektronische Schiffsdatenbank. 
Satz 1 gilt entsprechend, soweit die Euro-
päische Kommission eine dritte Stelle mit 
der Führung der elektronischen Schiffsda-
tenbank beauftragt. 
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(8) Die nach Absatz 2 gespeicherten 
personenbezogenen Daten sind zu lö-
schen, soweit sie für die Aufgaben nach 
Absatz 1 nicht mehr erforderlich sind, spä-
testens jedoch fünf Jahre, nachdem das 
Wasserfahrzeug entweder untergegangen 
und als endgültig verloren anzusehen oder 
nachdem es ausbesserungsunfähig gewor-
den ist. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

§ 12 § 12 

Verzeichnis über Kleinfahrzeuge Verzeichnis über Kleinfahrzeuge 

(1) Jedes Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsamt führt ein Verzeichnis über Was-
serfahrzeuge mit einer Länge von weniger 
als 20 Meter (Kleinfahrzeuge), für die von 
ihm ein Kennzeichen zugeteilt wurde, zur  

(1) u n v e r ä n d e r t  

1. Zuteilung von Kennzeichen,  

2. Erteilung von Auskünften, um   

a) Personen in ihrer Eigenschaft als 
Eigentümer von Kleinfahrzeugen 
oder 

 

b) Identitätsmerkmale von Kleinfahr-
zeugen 

 

festzustellen oder zu bestimmen.  

(2) Zu den in Absatz 1 genannten 
Zwecken können folgende Daten gespei-
chert werden:  

(2) u n v e r ä n d e r t  

1. das zugeteilte Kennzeichen,  

2. Eigentümerdaten,   

a) bei natürlichen Personen:  

Familiennamen, Geburtsnamen, 
Vornamen, Tage und Orte der Ge-
burt, Anschriften, 

 

b) bei juristischen Personen und Be-
hörden: 
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Namen oder Bezeichnungen und 
Anschriften des Geschäftssitzes 
sowie ein benannter Vertreter mit 
Familiennamen, Geburtsnamen, 
Vornamen, Tag und Ort der Ge-
burt und 

 

c) bei Vereinigungen:  

ein benannter Vertreter mit den 
Angaben nach Buchstabe a und 
Name der Vereinigung, 

 

3. Beschaffenheit und Identitätsmerkmale 
des Kleinfahrzeugs (Fahrzeugdaten) 
und bei vermieteten Kleinfahrzeugen, 
soweit erforderlich, zusätzliche Merk-
male. 

 

(3) Das Bundesministerium für Digita-
les und Verkehr wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung das Nähere über Art 
und Umfang der zu speichernden Daten 
nach Absatz 2 zu bestimmen. 

(3) u n v e r ä n d e r t  

(4) Die nach Absatz 2 gespeicherten 
personenbezogenen Daten dürfen, soweit 
dies erforderlich ist, zum Zwecke der  

(4) Die nach Absatz 2 gespeicherten 
personenbezogenen Daten dürfen, soweit 
dies erforderlich ist, übermittelt werden 
zum Zwecke der 

1. Durchführung von Verwaltungsaufga-
ben nach diesem Gesetz oder auf 
Grund dieses Gesetzes oder des See-
aufgabengesetzes erlassener Rechts-
vorschriften an Dienststellen der Was-
serstraßen- und Schifffahrtsverwaltung 
des Bundes oder an andere mit Aufga-
ben der Kennzeichnung betraute Stel-
len, 

1. u n v e r ä n d e r t  

2. Verfolgung von Straftaten, die im Zu-
sammenhang mit dem Schiffsverkehr 
stehen, der Vollstreckung oder des 
Vollzuges von Maßnahmen im Sinne 
des § 11 Absatz 1 Nummer 8 des 
Strafgesetzbuches an Gerichte, 
Staatsanwaltschaften und das Bundes-
kriminalamt als Strafverfolgungsbe-
hörde, oder 

2. Verfolgung von Straftaten, die im Zu-
sammenhang mit dem Schiffsverkehr 
stehen, der Vollstreckung oder des 
Vollzuges von Maßnahmen im Sinne 
des § 11 Absatz 1 Nummer 8 des 
Strafgesetzbuches an Gerichte, 
Staatsanwaltschaften und das Bundes-
kriminalamt als Strafverfolgungsbe-
hörde, 
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3. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten 
auf dem Gebiet der Schifffahrt an Ge-
richte und Staatsanwaltschaften über-
mittelt werden. 

3. Erfüllung der Aufgaben als Vermö-
gensabschöpfungsstelle nach Arti-
kel 5 der Richtlinie (EU) 2024/1260 in 
der Fassung vom 24. April 2024 an 
Staatsanwaltschaften und das Bun-
deskriminalamt, 

 4. Verfolgung von Ordnungswidrigkei-
ten auf dem Gebiet der Schifffahrt 
an Gerichte und Staatsanwaltschaf-
ten. 

(5) Die Wasserstraßen- und Schiff-
fahrtsämter übermitteln in regelmäßigen 
Abständen, mindestens jedoch alle drei 
Monate, die nach Absatz 2 gespeicherten 
Daten an das beim Präsidium der Wasser-
schutzpolizei Nordrhein-Westfalen zu füh-
rende Verzeichnis zur Durchführung schiff-
fahrts- oder hafenpolizeilicher Vollzugsauf-
gaben. 

(5) u n v e r ä n d e r t  

(6) Die nach Absatz 2 gespeicherten 
personenbezogenen Daten dürfen an die 
hierfür zuständigen Stellen anderer Staaten 
übermittelt werden, soweit dies  

(6) u n v e r ä n d e r t  

1. zur Verfolgung von Zuwiderhandlun-
gen gegen Vorschriften auf dem Ge-
biet der Schifffahrt, 

 

2. für Verwaltungsmaßnahmen auf dem 
Gebiet der Schifffahrt oder 

 

3. zur Verfolgung von Straftaten, die im 
Zusammenhang mit dem Schiffsver-
kehr stehen, 
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erforderlich ist. Der Empfänger ist darauf 
hinzuweisen, dass die Daten nur zu dem 
Zweck verarbeitet werden dürfen, zu dem 
sie übermittelt worden sind. Die Übermitt-
lung von personenbezogenen Daten ist 
auch dann, wenn beim Empfänger ein an-
gemessener Datenschutzstandard nicht ge-
währleistet ist, zulässig, soweit sie zur Ab-
wehr von erheblichen Gefahren für die Si-
cherheit des Schiffsverkehrs oder bei be-
gründetem Verdacht für die Verhinderung 
oder Verfolgung von Straftaten nach dem 
Strafgesetzbuch oder nach dem Kriegswaf-
fenkontrollgesetz oder dem Betäubungsmit-
telgesetz, die jeweils mit Freiheitsstrafe 
nicht unter einem Jahr bedroht sind, erfor-
derlich ist. 

 

(7) Die nach Absatz 2 gespeicherten 
personenbezogenen Daten dürfen auch 
übermittelt werden, wenn der Empfänger 
unter Angabe der Personalien der betroffe-
nen Person glaubhaft darlegt, dass  

(7) u n v e r ä n d e r t  

1. er die Daten zur Geltendmachung, Si-
cherung oder Vollstreckung oder zur 
Befriedigung oder Abwehr von Rechts-
ansprüchen im Zusammenhang mit der 
Teilnahme am Schiffsverkehr oder zur 
Erhebung einer Privatklage wegen im 
Schiffsverkehr begangener Ordnungs-
widrigkeiten oder Straftaten benötigt, 

 

2. ihm ohne Kenntnis der Daten die Gel-
tendmachung, Sicherung oder Vollstre-
ckung oder die Befriedigung oder Ab-
wehr des Rechtsanspruchs oder die 
Erhebung der Privatklage nicht möglich 
ist und 

 

3. er die Daten auf andere Weise nicht 
oder nur mit unverhältnismäßigem Auf-
wand erlangen kann. 
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Die Übermittlung ist nur zulässig, wenn die 
betroffene Person kein überwiegendes 
schutzwürdiges Interesse an dem Aus-
schluss der Übermittlung hat. Der Empfän-
ger ist darauf hinzuweisen, dass die Daten 
nur zu dem Zweck verarbeitet werden dür-
fen, zu dem sie übermittelt worden sind. 

 

(8) Die nach Absatz 2 gespeicherten 
personenbezogenen Daten sind zu lö-
schen, soweit sie für die Aufgaben nach 
Absatz 1 nicht mehr erforderlich sind, spä-
testens jedoch zwei Jahre, nachdem das 
Kleinfahrzeug abgemeldet worden ist. 

(8) u n v e r ä n d e r t  

 


